
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 

 

Kommunalwahl 2019 

Nachrücker für die Gemeindevertretung  

                                                        Feststellung gemäß § 46 LKWG M-V  

 

 

Der bei der Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel gewählte 

Gemeindevertreter Wahlvorschlag: 

Poeler für Poel  
Herr Marco Bruß 
 
hat mit Schreiben vom 26.07.2023 sein Amt als Gemeindevertreter niedergelegt. 

Entsprechend § 46 Abs. 2 LKWG M-V wird der nächste noch nicht berufene Bewerber des 

Wahlvorschlags mit den meisten Stimmen bestimmt. 

Gemäß § 46 Abs. 1 bis 5 LKWG M-V stelle ich daher fest, dass in die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Ostseebad Insel Poel nachrückt: 

Poeler für Poel 
Herr Thomas Haß 
 
Der Übergang des Sitzes wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Gegen vorstehende Feststellung kann gemäß § 46 Abs. 4 i.V.m. § 35 LKWG M-V 
jeder Wahlberechtigte in der Gemeinde Ostseebad Insel Poel binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe, Einspruch bei der 
Gemeindeverwaltung, Gemeinde-Zentrum 13, 23999 Insel Poel OT Kirchdorf, erheben.  
 
 

Insel Poel, 10.08.2023 
 
gez. D. Eggert 
Gemeindewahlleiterin  


